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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die weitere Anwendung 

der Produktionsfondsabgabe im Bereich 
der volkseigenen Industrie 

und des volkseigenen Bauwesens

vom 5. Oktober 1967

Auf Grund des § 1 Abs. 2 und des § 7 Abs. 1 der Ver
ordnung vom 2. Februar 1967 über die weitere Anwen
dung der Produktionsfondsabgabe im Bereich der volks
eigenen Industrie und des volkseigenen Bauwesens 
(GBl. II S. 115) wird folgendes bestimmt:

Zu § 1 Abs. 1 der Verordnung:

§1
(1) Ab 1. Januar 1968 gilt die Verordnung vom

2. Februar 1967 über die weitere Anwendung der Pro
duktionsfondsabgabe im Bereich der volkseigenen In
dustrie und des volkseigenen Bauwesens auch für die 
örtlichgeleiteten VEB der Bau- und Baumaterialien
industrie sowie der Baumechanisierung.

(2) Soweit in dieser Durchführungsbestimmung nichts 
anderes festgelegt ist, gelten die §§ 2 bis 6 der Ersten 
Durchführungsbestimmung vom 2. Februar 1967 zur 
Verordnung über die weitere Anwendung der Produk
tionsfondsabgabe im Bereich der volkseigenen Indu
strie und des volkseigenen Bauwesens (GBl. II S. 117) 
auch für die örtlichgeleiteten VEB der Bau- und Bau
materialienindustrie sowie der Baumechanisierung.

Zu § 3 Abs. 2 der Verordnung:
§2

(1) Der Minister für Bauwesen kann im Einverneh
men mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission und dem Minister der Finanzen für bezirks
geleitete VEB der Bau- und Baumaterialienindustrie 
sowie der Baumechanisierung auf Antrag der Räte der 
Bezirke von der einheitlichen Rate der Produktions
fondsabgabe der jeweiligen Betriebsgruppe abwei
chende Raten festlegen.

(2) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke können 
auf Antrag der Vorsitzenden der Räte der Kreise für

* 1. DB vom 2. Februar 1967 (GBl. II Nr. 19 S. 117)

kreisgeleitete VEB der Bau- und Baumaterialienindu
strie von der einheitlichen Rate der Produktionsfonds
abgabe abweichende Raten festlegen, wenn in der 
fondsbezogenen Rentabilität erhebliche Unterschiede 
bestehen.

Zu § 4 Abs. 3 der Verordnung:
§3

Die örtlichgeleiteten VEB der Bau- und Baumateria
lienindustrie sowie der Baumechanisierung planen die 
Produktionsfondsabgabe als Abführungen an die Be
zirksbauämter bzw. den Haushalt des zuständigen Ra
tes des Kreises.

Zu § 4 Abs. 5 der Verordnung:
§4

Die Bezirksbauämter planen die Produktionsfonds
abgabe als Abführung an den Haushalt des jeweiligen 
Rates des Bezirkes.

Zu § 5 Abs. 2 der Verordnung:
§5

Die örtlich geleiteten VEB der Bau- und Baumate
rialienindustrie sowie der Baumechanisierung haben 
die Produktionsfondsabgabe zu den für die Abführung 
der Gewinne festgelegten Terminen an die Bezirksbau
ämter bzw. an den Haushalt des zuständigen Rates des 
Kreises abzuführen.

Zu § 5 Abs. 3 der Verordnung:
§6

Die Bezirksbauämter haben die Produktionsfondsab
gabe zu den für die Abführung der Gewinne festge
legten Terminen an den Haushalt des Rates' des Be
zirkes abzuführen.

§7
Ubcrgangsregelung für das Planjahr 1968

(1) Der Minister für Bauwesen gibt den Räten der 
Bezirke die für das Jahr 1968 geltenden Raten bekannt.

(2) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke geben den 
Vorsitzenden der Räte der Kreise und den Direk
toren der bezirksgeleiteten VEB die bestätigten Raten


